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• Vertragsschluß1 

§ 5 I VVG „Vertragsfiktion“, – wann kommt der Vertrag zustande? 

§ 5 II VVG Belehrungspflicht 

§ 5 III VVG Abweichung sind für AN unverbindlich (Vertragsfiktion in Anlehnung an Antrag) 

§ 5 IV VVG Ausschlußklausel für Anfechtung unwirksam 

 § 5a VVG2   § 10a VAG3 

Unterscheide dabei 

 Antragsmodell 

 ⇒ Widerspruchsrecht des VN (zumeist wird dabei  

  mit einer zweiten Unterschrift der Erhalt der AVB  

  und Verbraucherinformationen bestätigt), wenn  

  bei der Antragstellung keine Belehrung erfolgte/  

  keine AVB übergeben wurden (Beweislast beim VG) 

                                                      
1   § 5 VVG 

(1) Weicht der Inhalt des Versicherungsscheins von dem Antrag oder den getroffenen Vereinbarungen ab, so gilt die Abweichung als geneh-
migt, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach Empfang des Versicherungsscheins in Textform widerspricht. 
(2) Diese Genehmigung ist jedoch nur dann anzunehmen, wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer bei Aushändigung des Versiche-
rungsscheins darauf hingewiesen hat, daß Abweichungen als genehmigt gelten, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats 
nach Empfang des Versicherungsscheins in Textform widerspricht. Der Hinweis hat durch besondere schriftliche Mitteilung oder durch einen 
auffälligen Vermerk in dem Versicherungsschein, der aus dem übrigen Inhalt des Versicherungsscheins hervorgehoben ist, zu geschehen; auf 
die einzelnen Abweichungen ist besonders aufmerksam zu machen.  
(3) Hat der Versicherer den Vorschriften des Absatzes 2 nicht entsprochen, so ist die Abweichung für den Versicherungsnehmer unverbind-
lich und der Inhalt des Versicherungsantrags insoweit als vereinbart anzusehen. 
(4) Eine Vereinbarung, durch welche der Versicherungsnehmer darauf verzichtet, den Vertrag wegen Irrtums anzufechten, ist unwirksam. 

2   § 5a VVG 
(1) Hat der Versicherer dem Versicherungsnehmer bei Antragstellung die Versicherungsbedingungen nicht übergeben oder eine Verbrau-
cherinformation nach § 10a des Versicherungsaufsichtsgesetzes unterlassen, so gilt der Vertrag auf der Grundlage des Versicherungsscheins, 
der Versicherungsbedingungen und der weiteren für den Vertragsinhalt maßgeblichen Verbraucherinformation als abgeschlossen, wenn der 
Versicherungsnehmer nicht innerhalb von vierzehn Tagen nach Überlassung der Unterlagen in Textform widerspricht. Bei Lebensversiche-
rungsverträgen beträgt die Frist 30 Tage. Satz 1 ist nicht auf Versicherungsverträge bei Pensionskassen anzuwenden, die auf arbeitsvertragli-
chen Regelungen beruhen. § 5 bleibt unberührt.  
(2) Der Lauf der Frist beginnt erst, wenn dem Versicherungsnehmer der Versicherungsschein und die Unterlagen nach Absatz 1 vollständig 
vorliegen und der Versicherungsnehmer bei Aushändigung des Versicherungsscheins schriftlich, in drucktechnisch deutlicher Form über das 
Widerspruchsrecht, den Fristbeginn und die Dauer belehrt worden ist. Der Nachweis über den Zugang der Unterlagen obliegt dem Versiche-
rer. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerspruchs. Abweichend von Satz 1 erlischt das Recht zum Widerspruch 
jedoch ein Jahr nach Zahlung der ersten Prämie. 
(3) Gewährt der Versicherer auf besonderen Antrag des Versicherungsnehmers sofortigen Versicherungsschutz, so kann der Verzicht auf 
Überlassung der Versicherungsbedingungen und der Verbraucherinformation bei Vertragsschluß vereinbart werden. Die Unterlagen sind 
dem Versicherungsnehmer auf Anforderung, spätestens mit dem Versicherungsschein zu überlassen. Wenn der Versicherungsvertrag sofor-
tigen Versicherungsschutz gewährt, hat der Versicherungsnehmer insoweit kein Widerspruchsrecht nach Absatz 1. 

3   § 10a VAG [Verbraucherinformation; mehrere Anträge] 
(1) Die Versicherungsunternehmen haben zu gewährleisten, daß der Versicherungsnehmer, wenn er eine natürliche Person ist, in einer Ver-
braucherinformation über die für das Versicherungsverhältnis maßgeblichen Tatsachen und Rechte vor Abschluß und während der Laufzeit 
des Vertrages nach Maßgabe der Anlage Teil D unterrichtet wird. Bei den in Artikel 10 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zu dem Gesetz über 
den Versicherungsvertrag genannten Großrisiken genügt die Angabe des anwendbaren Rechts und der zuständigen Aufsichtsbehörde. Le-
bensversicherungen und Pensionskassen, soweit sie Leistungen der betrieblichen Altersversorgung erbringen, haben außerdem die Versor-
gungsanwärter und Versorgungsempfänger, die nicht zugleich Versicherungsnehmer sind, nach Maßgabe der Anlage Teil D Abschnitt III zu 
informieren. 
(1a) Vor Abschluss eines privaten Krankenversicherungsvertrages ist von dem Interessenten der Empfang eines amtlichen Informationsblattes 
der Bundesanstalt zu bestätigen, welches über die verschiedenen Prinzipien der gesetzlichen sowie der privaten Krankenversicherung auf-
klärt. 
(2) Die Verbraucherinformation hat schriftlich, bei Fernabsatzverträgen in Textform zu erfolgen. Sie muß eindeutig formuliert, übersichtlich 
gegliedert und verständlich in deutsche Sprache oder der Muttersprache des Versicherungsnehmers abgefaßt sein. 
(3) Antragsvordrucke dürfen nur so viele Anträge auf Abschluß rechtlich selbständiger Versicherungsverträge enthalten, daß die Übersicht-
lichkeit, Lesbarkeit und Verständlichkeit nicht beeinträchtigt werden. Der Antragsteller ist schriftlich und unter besonderer Hervorhebung auf 
die rechtliche Selbständigkeit der beantragten Verträge einschließlich der für sie vorgesehenen Versicherungsbedingungen sowie auf die je-
weils geltenden Antragsbindungsfristen und Vertragslaufzeiten hinzuweisen. 

Bei Bestandsprovisionen kann ein 

Vermittler u.U. gezwungen sein, eine 

Vermittlungs-Provision zurück-

zuzahlen, wenn ein Versicherungs-

nehmer einen Vertrag frühzeitig 

wieder kündigt. 
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  Policenmodell 

 ⇒ Widerspruchsrecht des VN 14 Tage ab Erhalt  

  des Versicherungsscheins und der weiteren Unterlagen 

• Kündigung 

§ 8 I VVG4 stillschweigende Verlängerung > 1 Jahr ist ungültig 

  ⇒ anders: z.B. Transportversicherung für die Dauer einer Schiffsüberfahrt 

    nach § 9 VVG5 Versicherungsperiode = 1 Jahr 

§ 8 II VVG6 Dauer unbestimmt  Kündigung nur für Schluß laufender Periode 

  ⇒ nach § 178i VVG7 ordentliche Kündigung ausgeschlossen für Versicherer  

   (für Krankenversicherungen, Krankentagegeldvericherung, ...) 

• Beendigung eines Versicherungsvertrages 

 nach vereinbarter Laufzeit ohne automatische Verlängerung 

  durch Rücktritt nach § 38 I VVG8 

 ⇒ wurde die einzige und einzige Prämie nicht gezahlt, darf der VG zurücktreten 

   Rücktrittsfiktion nach §§ 16, 17 VVG9 

 ⇒ Leistungsbefreiung im  Schadensfall 

 ⇒ auch Rücktritt, falls bei einem unerheblichen Fakt gelogen wurde oder ein erheblicher  

  Fakt verschwiegen wurde 

                                                      
4   § 8 I VVG 

(1) Eine Vereinbarung, nach welcher ein Versicherungsverhältnis als stillschweigend verlängert gilt, wenn es nicht vor dem Ablauf der 
Vertragszeit gekündigt wird, ist insoweit nichtig, als sich die jedesmalige Verlängerung auf mehr als ein Jahr erstrecken soll. 

5   § 9 VVG 
Als Versicherungsperiode im Sinne dieses Gesetzes gilt, falls nicht die Prämie nach kürzeren Zeitabschnitten bemessen ist, der Zeitraum eines 
Jahres. 

6   § 8 II VVG 
. . . 
(2) Ist ein Versicherungsverhältnis auf unbestimmte Zeit eingegangen (dauernde Versicherung), so kann es von beiden Teilen nur für den 
Schluß der laufenden Versicherungsperiode gekündigt werden. Die Kündigungsfrist muß für beide Teile gleich sein und darf nicht weniger 
als einen Monat, nicht mehr als drei Monate betragen. Auf das Kündigungsrecht können die Parteien in gegenseitigem Einverständnis bis zur 
Dauer von zwei Jahren verzichten. 
. . . 

7   § 178i VVG 
(1) Die ordentliche Kündigung einer Krankheitskosten-, Krankentagegeld- und einer Pflegekrankenversicherung durch den Versicherer ist 
ausgeschlossen, wenn die Versicherung ganz oder teilweise den im gesetzlichen Sozialversicherungssystem vorgesehenen Kranken- oder 
Pflegeversicherungsschutz ersetzen kann. Sie ist weiterhin ausgeschlossen für eine Krankenhaustagegeldversicherung, die neben einer 
Krankheitskostenvollversicherung besteht. Eine Krankentagegeldversicherung, für die kein gesetzlicher Anspruch auf einen Beitragszuschuß 
des Arbeitgebers besteht, kann der Versicherer abweichend von Satz 1 in den ersten drei Jahren unter Einhaltung einer Frist von drei 
Monaten zum Ende eines jeden Versicherungsjahres kündigen.  
(2) Liegen bei einer Krankenhaustagegeldversicherung oder einer Krankheitskostenteilversicherung die Voraussetzungen nach Absatz 1 nicht 
vor, so kann der Versicherer das Versicherungsverhältnis nur innerhalb der ersten drei Versicherungsjahre zum Ende eines Versicherungs-
jahres kündigen. Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate. 
(3) Die ordentliche Kündigung eines Gruppenversicherungsvertrages durch den Versicherer ist zulässig, wenn die versicherten Personen das 
Versicherungsverhältnis unter Anrechnung der aus dem Vertrag erworbenen Rechte und der Alterungsrückstellung zu den Bedingungen der 
Einzelversicherung fortsetzen können. 

8   § 38 VVG 
(1) Wird die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, so ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, 
vom Vertrag zurückzutreten. Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie nicht innerhalb von drei Monaten vom Fälligkeitstage an 
gerichtlich geltend gemacht wird. 
(2) Ist die Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls noch nicht gezahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

9   § 16 VVG 
(1) Der Versicherungsnehmer hat bei der Schließung des Vertrags alle ihm bekannten Umstände, die für die Übernahme der Gefahr erheb-
lich sind, dem Versicherer anzuzeigen. Erheblich sind die Gefahrumstände, die geeignet sind, auf den Entschluß des Versicherers, den Ver-
trag überhaupt oder zu dem vereinbarten Inhalt abzuschließen, einen Einfluß auszuüben. Ein Umstand, nach welchem der Versicherer aus-
drücklich und schriftlich gefragt hat, gilt im Zweifel als erheblich.  
(2) Ist dieser Vorschrift zuwider die Anzeige eines erheblichen Umstandes unterblieben, so kann der Versicherer von dem Vertrag zurück-
treten. Das gleiche gilt, wenn die Anzeige eines erheblichen Umstandes deshalb unterblieben ist, weil sich der Versicherungsnehmer der 
Kenntnis des Umstandes arglistig entzogen hat. 
(3) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Umstand kannte oder wenn die Anzeige ohne Verschulden 
des Versicherungsnehmers unterblieben ist. 

 § 17 VVG 
(1) Der Versicherer kann von dem Vertrag auch dann zurücktreten, wenn über einen erheblichen Umstand eine unrichtige Anzeige gemacht 
worden ist.  
(2) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Unrichtigkeit dem Versicherer bekannt war oder die Anzeige ohne Verschulden des Versiche-
rungsnehmers unrichtig gemacht worden ist. 
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  durch ordentliche Kündigung  

 ⇒ bei Zeitverträgen nach § 8 I VVG 

 ⇒ bei unbestimmter Zeit  

  nach § 8 II VVG  

  ⇒ bei langlaufenden Verträgen (Laufzeit > 5 Jahren) nach § 8 III VVG10  

  durch außerordentliche Kündigung/ Beendigung 

 ⇒ nach einem Vorfall darf nach § 96 VVG11 jeder der beiden Vertragspartner kündigen 

  ⇒ innerhalb von 4 Wochen nach Verhandlungsende 

  ⇒ beachte auch § 158VVG12  

 ⇒ der Folgeprämieverzug nach § 39 VVG ist praktisch bedeutsam 

 ⇒ einvernehmliche Vertragsaufhebung 

 ⇒ Konkurs des Versicherers 

 ⇒ bei Prämienerhöhung ohne Steigerung der Leistung Kündigung durch VN nach § 31 VVG13 

 ⇒ erhöht sich objektiv das Risiko14, Kündigung nach § 27 VVG15 

 ⇒ Sonderfall ist die arglistige Täuschung nach § 22 VVG16  

   einziger Fall der Kündigung ex tunc 

 ⇒ subjektive Gefahrerhöhung nach §§ 23, 24 VVG17 

  ⇒ z.B. wenn in einer Halle neuerdings Feuerwerkskörper gelagert werden 

                                                      
10   § 8 III VVG 

. . . 
(3) Ein Versicherungsverhältnis, das für eine Dauer von mehr als fünf Jahren eingegangen worden ist, kann zum Ende des fünften oder jedes 
darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt werden. Satz 1 gilt nicht für die Lebens- und Krankenver-
sicherung. 
. . . 

11   § 96 VVG 
(1) Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls ist jeder Teil berechtigt, das Versicherungsverhältnis zu kündigen. 
(2) Die Kündigung ist nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluß der Verhandlungen über die Entschädigung zulässig. Der Versiche-
rer hat eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten. Der Versicherungsnehmer kann nicht für einen späteren Zeitpunkt als den Schluß 
der laufenden Versicherungsperiode kündigen.  
(3) Kündigt der Versicherungsnehmer, so gebührt dem Versicherer gleichwohl die Prämie für die laufende Versicherungsperiode. Kündigt 
der Versicherer, so gilt das gleiche in Ansehung desjenigen Teiles der Prämie, welcher auf den dem Schaden entsprechenden Betrag der 
Versicherungssumme entfällt; von der auf den Restbetrag der Versicherungssumme entfallenden Prämie gebührt dem Versicherer nur der 
Teil, welcher der abgelaufenen Versicherungszeit entspricht. 

12   § 158 VVG 
(1) Hat nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls der Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber seine Verpflichtung zur Leistung 
der Entschädigung anerkannt oder die Leistung der fälligen Entschädigung verweigert, so ist jeder Teil berechtigt, das Versicherungs-
verhältnis zu kündigen. Das gleiche gilt, wenn der Versicherer dem Versicherungsnehmer die Weisung erteilt, es über den Anspruch des 
Dritten zum Rechtsstreit kommen zu lassen. 
(2) Die Kündigung ist nur innerhalb eines Monats seit der Anerkennung der Entschädigungspflicht oder der Verweigerung der Entschädigung 
oder seit der Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem Dritten ergangenen Urteils zulässig. Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem 
Monat einzuhalten. Der Versicherungsnehmer kann nicht für einen späteren Zeitpunkt als den Schluß der laufenden Versicherungsperiode 
kündigen. 
(3) Kündigt der Versicherungsnehmer, so gebührt dem Versicherer gleichwohl die Prämie für die laufende Versicherungsperiode. Kündigt 
der Versicherer, so gebührt ihm nur derjenige Teil der Prämie, welcher der abgelaufenen Versicherungszeit entspricht. 

13   § 31 VVG 
Erhöht der Versicherer aufgrund einer Anpassungsklausel die Prämie, ohne daß sich der Umfang des Versicherungsschutzes ändert, so kann 
der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach Eingang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung, das Versicherungsverhältnis kündigen. 

14   z.B., weil neuerdings im Umfeld eines versicherten Gebäudes Bergbau betrieben wird, – ein solcher Umstand ist vom VN an das VU zu melden 
15   § 27 VVG 

(1) Tritt nach dem Abschluß des Vertrags eine Erhöhung der Gefahr unabhängig von dem Willen des Versicherungsnehmers ein, so ist der 
Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat zu kündigen. Die Vorschriften 
des § 24 Abs. 2 finden Anwendung.  
(2) Der Versicherungsnehmer hat, sobald er von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt, dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu 
machen 

16   § 22 VVG 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung über Gefahrumstände anzufechten, bleibt unberührt. 

17   § 23 VVG 
(1) Nach dem Abschluß des Vertrags darf der Versicherungsnehmer nicht ohne Einwilligung des Versicherers eine Erhöhung der Gefahr vor-
nehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten. 
(2) Erlangt der Versicherungsnehmer Kenntnis davon, daß durch eine von ihm ohne Einwilligung des Versicherers vorgenommene oder 
gestattete Änderung die Gefahr erhöht ist, so hat er dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu machen. 

 § 24 VVG 
(1) Verletzt der Versicherungsnehmer die Vorschrift des § 23 Abs. 1, so kann der Versicherer das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist kündigen. Beruht die Verletzung nicht auf einem Verschulden des Versicherungsnehmers, so braucht dieser die Kündi-
gung erst mit dem Ablauf eines Monats gegen sich gelten zu lassen. 
(2) Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von 
der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt, oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Erhöhung bestanden hat. 

Beispielprovision 

Bei einer erfolgreichen Vertragsvermittlung 

werden 50% der Jahresprämie als Abschluß-

provision und 7% Bestandsprovision bezahlt.


